
Auszug aus dem Gesetz
zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich

(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG)*)

T e i l 2
N u t z u n g E r n e u e r b a r e r E n e r g i e n

§ 3
Nutzungspflicht

(1) Die Eigentümer von Gebäuden nach § 4, die neu errichtet werden, (Verpflichtete)
müssen den Wärmeenergiebedarf durch die anteilige Nutzung von Erneuerbaren
Energien nach Maßgabe der §§ 5 und 6 decken.

(2) Die Länder können eine Pflicht zur Nutzung von Erneuerbaren Energien bei bereits
errichteten Gebäuden festlegen. Als bereits errichtet gelten auch die Gebäude nach §
19 Abs. 1 und 2.

§ 5
Anteil Erneuerbarer Energien

(1) Bei Nutzung von solarer Strahlungsenergie nach Maßgabe der Nummer I der Anlage
zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der
Wärmeenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent hieraus gedeckt wird.

(2) Bei Nutzung von gasförmiger Biomasse nach Maßgabe der Nummer II.1 der Anlage
zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der
Wärmeenergiebedarf zu mindestens 30 Prozent hieraus gedeckt wird.

(3) Bei Nutzung von 1. flüssiger Biomasse nach Maßgabe der Nummer II.2 der Anlage
zu diesem Gesetz und 2. fester Biomasse nach Maßgabe der Nummer II.3 der
Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der
Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent hieraus gedeckt wird.

(4) Bei Nutzung von Geothermie und Umweltwärme nach Maßgabe der Nummer III der
Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der
Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent aus den Anlagen zur Nutzung
dieser Energien gedeckt wird.

§ 7
Ersatzmaßnahmen

Die Pflicht nach § 3 Abs. 1 gilt als erfüllt, wenn Verpflichtete
1. den Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent
a) aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme nach Maßgabe der Nummer IV der Anlage zu
diesem Gesetz oder
b) unmittelbar aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) nach Maßgabe der
Nummer V der Anlage zu diesem Gesetz decken,
2. Maßnahmen zur Einsparung von Energie nach Maßgabe der Nummer VI der Anlage zu
diesem Gesetz treffen oder



3. den Wärmeenergiebedarf unmittelbar aus einem Netz der Nah- oder Fernwärme-
versorgung nach Maßgabe der Nummer VII der Anlage zu diesem Gesetz decken.

§ 10
Nachweise

(1) Die Verpflichteten müssen 1. die Erfüllung des in § 5 Abs. 2 und 3 vorgesehenen
Mindestanteils für die Nutzung von Biomasse nach Maßgabe des Absatzes 2,
2. die Erfüllung der Anforderungen nach den Nummern I bis VII der Anlage zu diesem
Gesetz nach Maßgabe des Absatzes 3,
3. das Vorliegen einer Ausnahme nach § 9 Nr. 1 nach Maßgabe des Absatzes 4
nachweisen. Im Falle des § 6 gelten die Pflichten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 als erfüllt, wenn
sie bei mehreren Verpflichteten bereits durch einen Verpflichteten erfüllt werden. Im Falle
des § 8 müssen die Pflichten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 für die jeweils genutzten Erneuerbaren
Energien oder durchgeführten Ersatzmaßnahmen erfüllt werden.
(2) Die Verpflichteten müssen bei Nutzung von gelieferter 1. gasförmiger und flüssiger
Biomasse die Abrechnungen des Brennstofflieferanten
a) für die ersten fünf Kalenderjahre ab dem Inbetriebnahmejahr der Heizungsanlage der
zuständigen Behörde bis zum 30. Juni des jeweiligen Folgejahres vorlegen,
b) für die folgenden zehn Kalenderjahre
aa) jeweils mindestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung aufbewahren und
bb) der zuständigen Behörde auf Verlangen vorlegen,
2. fester Biomasse die Abrechnungen des Brennstofflieferanten
für die ersten 15 Jahre ab dem Inbetriebnahmejahr der Heizungsanlage
a) jeweils mindestens fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung aufbewahren und
b) der zuständigen Behörde auf Verlangen vorlegen.
(3) Die Verpflichteten müssen zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach
den Nummern I bis VII der Anlage zu diesem Gesetz die dort in den Nummern I.2, II.1
Buchstabe c, II.2 Buchstabe c, II.3 Buchstabe b, III.3, IV.4, V.2, VI.3 und VII.2 jeweils
angegebenen Nachweise
1. der zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten ab dem Inbetriebnahmejahr
der Heizungsanlage des Gebäudes und danach auf Verlangen vorlegen und
2. mindestens fünf Jahre ab dem Inbetriebnahmejahr der Heizungsanlage
aufbewahren, wenn die Nachweise nicht bei der Behörde verwahrt werden.
Satz 1 gilt nicht, wenn die Tatsachen, die mit den Nachweisen nachgewiesen werden
sollen, der zuständigen Behörde bereits bekannt sind.
(4) Die Verpflichteten müssen im Falle des Vorliegens einer Ausnahme nach § 9 Nr. 1 der
zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten ab der Inbetriebnahme der
Heizungsanlage anzeigen, dass die Erfüllung der Pflicht nach § 3 Abs. 1 und die
Durchführung von Ersatzmaßnahmen nach § 7 öffentlich-rechtlichen Vorschriften
widersprechen oder technisch unmöglich sind. Im Falle eines Widerspruchs zu öffentlich-
rechtlichen Pflichten gilt dies nicht, wenn die zuständige Behörde bereits Kenntnis von den
Tatsachen hat, die den Widerspruch zu diesen Pflichten begründen. Im Falle einer
technischen Unmöglichkeit ist der Behörde mit der Anzeige eine Bescheinigung eines
Sachkundigen vorzulegen.
(5) Es ist verboten, in einem Nachweis, einer Anzeige oder einer Bescheinigung nach den
Absätzen 2 bis 4 unrichtige oder unvollständige Angaben zu machen.

§ 11



Überprüfung

(1) Die zuständigen Behörden müssen zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren
die Erfüllung der Pflicht nach § 3 Abs. 1 und die Richtigkeit der Nachweise nach § 10
kontrollieren.

(2) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind berechtigt, in
Ausübung ihres Amtes Grundstücke und bauliche Anlagen einschließlich der
Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel
13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

§ 20
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Anlage
(zu den §§ 5, 7, 10 und 15)

Anforderungen an die Nutzung von Erneuerbaren Energien, Abwärme
und Kraft-Wärme-Kopplung sowie an Energieeinsparmaßnahmen und Wärmenetze

VII. Wärmenetze

1. Die Nutzung von Wärme aus einem Netz der Nah- oder Fernwärmeversorgung gilt nur
dann als Ersatzmaßnahme nach § 7 Nr. 3, wenn die Wärme
a) zu einem wesentlichen Anteil aus Erneuerbaren Energien,
b) zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme,
c) zu mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder
d) zu mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der in den Buchstaben a bis c
genannten Maßnahmen
stammt. Die Nummern I bis V gelten entsprechend.
2. Nachweis im Sinne des § 10 Abs. 3 ist die Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers.


